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I. Zum Inhalt der Entschließung

Der Bundesrat fordert die Bundesregierung angesichts des seit Jahren aufgrund
erheblicher Unterfinanzierung zunehmenden Substanzverlusts der Verkehrsin-
frastruktur auf, zeitnah - auf Grundlage der durch die Verkehrsministerkonfe-
renz vorgelegten Maßnahmenvorschläge - eine tragfähigen finanz- und ver-
kehrspolitische Strategie zu entwickeln, die geeignet ist, spätestens bis zum
Ende dieser Legislaturperiode eine zuverlässige Ausweitung der Verkehrsinfra-
strukturinvestitionen des Bundes im erforderlichen Umfang zu sichern. Dabei
müssen den Ländern Möglichkeiten eröffnet werden, unter anderem durch
bessere Beteiligung an den bundesweiten Einnahmen aus Steuern und Ge-
bühren, ihre jeweiligen Pflichten zur Erhaltung der Verkehrswege materiell
überhaupt tragen zu können.

Das Rückgrat der Mobilität in Deutschland sind die Verkehrswege des Bundes:
Autobahnen, Bundesstraßen, das Eisenbahn-Netz der Deutschen Bahn AG und
die Wasserstraßen. Diese Verkehrsträger - wie auch die Verkehrswege der
Länder und Kommunen - sind seit vielen Jahren hinsichtlich ihrer Instand-
haltung sowie bezüglich der Belastungen aus dem prognostizierten Verkehrs-
wachstum erheblich unterfinanziert. Ein gravierender Substanzverzehr ist
vielerorts offenkundig. Nach den allgemein anerkannten Erhebungen und
Erkenntnissen der "Daehre-Kommission" beträgt der jährliche Mehrbedarf auf
allen staatlichen Ebenen (Bund, Länder, Städte, Kreise, Gemeinden) 7,2
Milliarden Euro, wenn der aufgelaufene Investitionsstau in den nächsten
15 Jahren abgebaut werden soll; davon allein 3,2 Milliarden Euro für die
Bundesverkehrswege (Straße, Schiene, Wasserstraße). Dabei stehen Erhalt und
Sanierung im Vordergrund. Eine nachhaltige Verkehrsinfrastrukturfinanzierung
und nachhaltige Mobilitätspolitik gehören gerade vor dem Hintergrund des
Klimawandels und der Ressourcenknappheit zusammen und bedingen sich.

Ohne ausreichende Finanzierungsgrundlage wird der Substanzverzehr der Ver-
kehrsinfrastruktur anhalten mit negativen Folgen für Wirtschaftswachstum,
Wohlstand und Mobilität in Deutschland.
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Bund, Länder und Kommunen müssen in die Lage versetzt werden, ihre
Verkehrswege sachgerecht zu sanieren und zu erhalten sowie bedarfsgerecht
und umweltverträglich auszubauen.

Einhergehend mit einer Ausweitung der Investitionsmittel muss die Verteilung,
Verwaltung und Verwendung der Mittel spürbar effizienter und transparenter
werden.

Die Verkehrsminister der Länder haben zur Verkehrsinfrastrukturfinanzierung
mehrfach einstimmig Beschlüsse gefasst. Diesen Beschlüssen und Forderungen
der Verkehrsministerkonferenz schließt sich der Bundesrat noch einmal aus-
drücklich an:

- Feststellung einer erheblichen Unterfinanzierung

- Erhalt vor Neubau als prioritäres Prinzip

- Feststellung eines dringenden Nachholbedarfs, um das Bestandsnetz
funktionsfähig zu erhalten

- Bedarf an zusätzlichen Haushaltsmitteln

- Erstellung von Netzzustands- und Leistungsberichten

- Bedarfsgerechte Bereitstellung der Verkehrsinfrastruktur, Einführung von
Anreizsystemen

- rechtlich abgesicherte Finanzierungsstrukturen und Finanzierungsinstru-
mente

- zügige bundesweite Erprobung von Pilotprojekten und Best Practice

- schrittweise Sicherung einer auskömmlichen, dauerhaften und rechts-
sicheren Finanzierung von Erhalt und Betrieb, Nachholbedarf und Neu- und
Ausbau

- überjährige und zugriffssichere Bindung zusätzlicher Haushaltsmittel für
das Bestandsnetz

- Nutzung von Fonds (Infrastrukturfonds Schiene, Infrastrukturfonds Straße)
und vergleichbaren Strukturen (Sondervermögen, Infrastrukturkonten)

- Einrichtung einer Steuerungsgruppe für Verkehrsinfrastrukturfinanzierung
von Bund und Ländern

- Nachfolgeregelung für die Entflechtungsmittel sowie das Gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetz über 2019 hinaus

- Revision der Regionalisierungsmittel mit dem Ziel angepasster Mittel-
ausstattung inklusive einer höheren Dynamisierung

- Mehr Haushaltsmittel aus den Steuereinnahmen des Verkehrsbereichs
(unter anderem Kfz-Steuer, Mineralölsteuer) sowie Ausweitung der Nutzer-
finanzierung
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- Optionen der Nutzerfinanzierung:

- Ausweitung der entfernungsabhängigen Lkw-Maut auf alle Bundes-
straßen

- Einbeziehung von Lkw ab 7,5 t auf diesem Netz

- Ausweitung der Lkw-Maut auf das nachgeordnete Netz, beginnend mit
den Landesstraßen

- Ausweitung der Lkw-Maut ab 7,5 t auf das nachgeordnete Netz

- Realisierung der Maßnahmen in einem Stufenplan in den Jahren 2014 bis
2019.

Der Bundesrat erwartet von der Bundesregierung, dass sie nunmehr die von der
Verkehrsministerkonferenz mehrfach geltend gemachten dringenden Anliegen
aufgreift.

II. Sofortige Sachentscheidung in der 928. Sitzung des Bundesrates

Die antragstellenden Länder bitten um Aufsetzung des Entschließungsantrags
auf die Tagesordnung der 928. Sitzung des Bundesrates am 28. November 2014
gemäß § 36 Absatz 2 der Geschäftsordnung und eine sofortige Sachent-
scheidung ohne vorherige Ausschussberatungen herbeizuführen.




